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Anleitung zur Nutzung der Tierseuchendaten bei reinen 
Schweinemastbetrieben 

Hintergrund: Die nach der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) erhobenen Daten der 
zentralen Schweinedatenbank in der HIT-Datenbank können nun teilweise für die 
Meldungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) genutzt werden.  

Für reine Schweinemastbetriebe (Haltung von Mastschweinen über 30 kg) kann für die nach 
AMG erforderliche Bestandsmeldung (Stichtagsbestand und Bestandsveränderungen) durch 
HIT auf Grundlage der Vieh-VerkV-Meldungen unter folgenden Voraussetzungen 
automatisiert ein Vorschlag erstellt werden:  

• Stichtagsmeldung umfasst ausschließlich die Kategorie „Mastschweine über 
30 kg“. 

• Nur Zukauf von Mastschweinen über 30 kg. 
• Zuverlässige Meldung aller Zugänge durch den Schweinehalter nach ViehverkV an 

HIT. 
• Zuverlässige Meldung aller Übernahmen durch den Übernehmer an HIT.  
 
Die Einhaltung dieser Bedingungen ist durch die Tierhalter sicherzustellen, z.B. durch 
eine geeignete Vereinbarung mit den Übernehmern der Tiere. 
 

Umsetzung im TAM-Menü der HIT-Datenbank:  
Menüpunkt „Vorschlag/Übernahme Tierbestand / Bestandsveränderungen aus VVVO-
Meldungen für Schweine (nur Schweine ab 30kg)“. 

 

Nach Klick auf den Menüpunkt „Vorschlag/Übernahme Tierbestand / 
Bestandsveränderungen aus VVVO-Meldungen für Schweine (nur Schweine ab 30kg)“ 

erscheint folgendes Bild: 

http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_schwein.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_schwein.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_schwein.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_schwein.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
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1. Nach Eingabe des entsprechenden Erfassungshalbjahres und des Betriebstyps „reiner 
Mastbetrieb, nur Schweine ab 30 kg (aus VVVO)“ und Klick auf „Anzeigen“ erhält man 
folgende Ansicht:  

 

Bitte das entsprechende 
Erfassungshalbjahr und einen 

Betriebstyp auswählen und auf 

„Anzeigen“ klicken. 

Die dargestellten Daten geben 
den Vorschlag der HIT-

Datenbank zur Übernahme der 
VVVO-Meldungen wieder. Um 

die Daten übernehmen zu 
können, diese bitte überprüfen, 

ggfs. ändern und dann mit einem 
Klick auf „Ändern/Speichern“ 

übernehmen.  

Hinweis: Grüne Felder weisen 
auf Unterschiede zur letzten 

Abfrage hin und sind ggfs. vor 
dem Speichern anzupassen. 

Soll: Wert, wie er laut aktuellem Bestandsregister vorgeschlagen wird; wird 
durch „Ändern/Speichern“ übernommen. 

Ist: Wert, wie er als Tierbestand zur Arzneimittelverwendung bei der letzten 
Eingabe gespeichert wurde. 

Hinweis: Abgänge durch 
Tod/Verendung müssen in Bayern 
nicht als Abgänge gemeldet werden! 
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Es werden die Daten für die Nutzungsarten Mastferkel und Mastschweine angezeigt. Die 
Übernahme der VVVO-Meldungen ist allerdings nur für reine Mastbetriebe (> 30 kg) 
möglich. Durch die Übernahme der VVVO-Meldungen bei einem reinen Mastbetrieb (> 30 
kg) erfüllt der Tierhalter seine Verpflichtung zur Meldung des 
Tierbestands/Bestandsveränderungen. Die Übernahme der VVVO-Meldungen ist aber immer 
nur zum aktuellen Tag möglich, deshalb bitte unbedingt einmal am Ende des Halbjahres 
durchführen.  

2. Nach Eingabe des entsprechenden Erfassungshalbjahres und des Betriebstyps „alle 
anderen Betriebstypen (aus VVVO)“ und Klick auf „Anzeigen“ erhält man folgende Ansicht:  

 

 

Die „Hochrechnung“ gibt die 
durchschnittliche Tierzahl im Halbjahr 
an, wenn die Abfrage nach Ablauf des 
Halbjahres durchgeführt wird.  
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Die Abfrage „alle anderen Betriebstypen (aus VVVO)“ ist nicht möglich, da dazu nicht die 
geeigneten Daten in HIT gespeichert sind.  

Wenn Sie die automatische Übernahme für beide Nutzungsarten Mastferkel und 
Mastschweine nutzen möchten, dann legen Sie bitte zukünftig, sobald es freigeschaltet ist, 
das Schweineregister an und wählen dann den dritten Punkt „aus Schweineregister 
übernehmen“ aus. 


